
 

Ausschreibung „NordGrill Heros!“ für Grillteams 
im Rahmen der NordGrill – Schleswig-Holsteinische 
Grillmeisterschaft 2026 
 
Die Schleswig-Holsteinische Grillmeisterschaft NordGrill verspricht zwei Tage voller 
Grillvergnügen. Am ersten Tag stehen das Probieren für die Besucher und der Wettkampf 
„NordGrill Heros“ im Mittelpunkt. Hier haben die teilnehmenden Grillteams die Möglichkeit, 
ihre Grillkünste unter Beweis zu stellen. 

Die offizielle Grillmeisterschaft findet am zweiten Veranstaltungstag statt. Hierbei treten die 
besten Grillteams aus Schleswig-Holstein in vier verschiedenen Gängen unter den 
offiziellen Wettkampfbedingungen der German Barbecue Association an und grillen um 
den begehrten Titel des „Landesgrillmeister Schleswig- Holstein 2026“. 

Wann 

Am Samstag, den 18. April 2026 wird der Grillwettbewerb „NordGrill Heros“ im Rahmen 
der NordGrill, der schleswig-holsteinischen Landesgrillmeisterschaft, ausgetragen. 

Veranstaltungsort 

Messegelände Holstenhallen Justus-von-Liebig-Straße 2-4 24537 Neumünster 



 

Zeitablauf 

09.30 Uhr	 	 	 Teambesprechung inkl. Ausgabe der Warenkörbe 


11.00-13.00 Uhr	 	 Grillen für die Besucher (ohne Bewertung)


14.00-15.30 Uhr	 	 Abgabe der Wertungsgänge auf der Bühne (Abgabezeit der 		
	 	 	 	 einzelnen Teams wird auf der Teamchefbesprechung 		 	
	 	 	 	 bekanntgegeben)  


16.00 Uhr 	 	 	 Siegerehrung

Gänge

1. Gang: Schweinenacken und SELGROS hausgemachte Cevapcici     	 	 	 	
	     (für die Besucher ohne Wertung)


2. Gang: Dreierlei aus dem Meer (mit Wertung durch Besucher-Jury)


Warenkorb 

Die Warenkörbe werden von SELGROS zur Verfügung gestellt.


• 3 kg Schweinenacken und 2 kg SELGROS hausgemachte Cevapcici (ohne Bewertung) 


• Lachsseite ca. 1,2 kg, Black Tiger Garnelen ca. 800g und Zanderfilet ca. 450-800g	   	               
(mit Bewertung der Besucher-Jury). 


Zusätzliche Beilagen, Gewürze und Saucen müssen von den Grillteams selbst 
mitgebracht werden! 



 

Bewertung 

Für die Bewertung bereiten die Grillteams 5 Portionen für die Besucher-Jury vor. Die 
Besucher-Jury setzt sich aus 5 freiwilligen Besucher oder Vertreter der Messe zusammen. 
Sie bewerten anhand der Kriterien Optik, Geschmack, Interpretation und Kreativität. Die 5 
Portionen müssen zum angegeben (Teamchefbesprechung) Zeitpunkt, an der Bühne, der 
Besucher-Jury übergeben werden.

Anrichten der Gänge 

Für das Herausgeben der Speisen an die Besucher stellt der Veranstalter ausreichend 
Schalen zur Verfügung. Für den Wertungsgang werden Food Container an die Teams 
verteilt.


Startberechtigungen 

Verpflichtend für die Teilnahme der „Landesgrillmeisterschaft Schleswig-Holstein 2026“, ist 
die Teilnahme am Publikumswettbewerb „NordGrill Heros“. 

Startgeld und Preisgelder 

Für die Teilnahme wird kein Startgeld erhoben. 
Preisgelder werden für die ersten drei Plätze der Besucherwertung in folgender Höhe 
ausgegeben: 


1. Platz (500 Euro) 


2. Platz (300 Euro) 


3. Platz (100 Euro) 



 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt automatisch über die Anmeldung Landesgrillmeisterschaft SH 
2026. 

Grillgeräte


Es sind ausschließlich Grill- und Barbecuegeräte, die mit Gas, Holz oder Kohle betrieben 
werden, zugelassen. Grill- und Barbecuegeräte sind selbst mitzubringen.  

Hygiene und Inverkehrbringen von Lebensmitteln 

Bei der Zubereitung der Speisen sind die jeweils aktuell gültigen Hygienestandards 
einzuhalten. Das Grillteam ist dafür verantwortlich, dass die Kühlkette eingehalten wird. 
Die Zubereitungsflächen sind jederzeit repräsentativ, sauber und ordentlich zu halten. 

Foto- und Filmrechte 

Alle Mitglieder der Grillteams treten sämtliche Rechte an Bild, Wort und Ton für 
Veröffentlichungen in Print- und AV-Medien (Rundfunk, Fernsehen und Internet) an den 
Veranstalter ab. Mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung erklären sie sich einverstanden, 
dass im Rahmen der Veranstaltung getätigte Bild- und Tonaufnahmen, zur zeitlich, örtlich 
und inhaltlichen unbegrenzten Nutzung in allen Medien veröffentlicht werden dürfen. Die 
Teilnehmer verzichten insoweit auf die Geltendmachung seines „Rechtes am eigenen 
Bild“. 


